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Angebotsgruppe 3: Koordination, Förderung und Entwicklung der Angehörigenarbeit 

  

Angebot 3.3_PDS_RL_355_Angehörigenarbeit_Minimalstandards 

  

Direkte Zielgruppe Behandlungsprozesse allgemein 

  

Inhaltliche Beschreibung Die beschriebenen Minimalstandards definieren die Umsetzung der As-

pekte der Angehörigenarbeit in den St. Gallischen Psychiatrie-Diensten 

Sektor Süd und orientieren sich an der Definition der Standards der NAP 

(Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie).  

 

 

Unsere Haltung 

 

„Die Mitarbeiter der St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Süd verstehen un-

ter Angehörigenarbeit eine offene, informierende, integrierende und un-

terstützende Arbeitshaltung, welche von allen mitgetragen und im inter-

disziplinären Austausch weiterentwickelt wird. Die verschiedenen Berufs-

gruppen sind an der Angehörigenarbeit beteiligt, indem sie über die direk-

te Arbeit mit dem Patienten hinaus das ganze soziale Netz wahrnehmen 

und im langfristigen Interesse aller Beteiligten unterstützten. Konkret be-

deutet dies der aktive Einbezug von Angehörigen in den Behandlungs-

prozess wo immer dies möglich, verhältnismässig und sinnvoll ist.“ 

 

 

Als Minimalstandards im stationären Setting gelten 

 

 In den ersten drei Arbeitstagen nach Eintritt wird mit dem Patienten 
das Einverständnis zur Kontaktaufnahme mit Angehörigen geklärt und 
anhand des „Informationsblatt zum Einbezug von Angehörigen in die 
Behandlung“ über einen möglichen Einbezug des Umfeldes informiert. 
Bei Zustimmung zum Vorgehen werden die Angehörigen schriftlich 
(Angehörigenbrief, wird vom medizinischen Sekretariat versandt in 
neutralem Couvert, sobald die Entbindung dort eintrifft) über die zu-
ständigen Betreuungspersonen des Patienten informiert, indem der 
Angehörigenbrief per Post an die Angehörigen versandt wird. Das 
Vorgehen ist als Verlaufseintrag in der Verlaufsdokumentation ver-
merkt. Findet das Aufnahmegespräch gemeinsam mit den Angehöri-
gen statt, kann die Broschüre „Informationen für Angehörige“ direkt 
abgeben und das weitere Procedere besprochen werden. Verantwor-
tung: Kernteam Behandlung 

 

 Ist der Patient gegen den Einbezug von Angehörigen in den Behand-
lungsprozess, wird dieser Einbezug unter Berücksichtigung therapeuti-
scher Kriterien weiter thematisiert und dokumentiert. 
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 Der Einbezug von Angehörigen in Mehrpersonengespräche wird nach 
therapeutischen Kriterien individuell festgelegt. Verantwortung: Kern-
team Behandlung. 

 

 Angehörige erhalten bei Bedarf in den ersten zwei Wochen nach Kli-
nikeintritt die Broschüre „Informationen für Angehörige“ im direkten 
Kontakt oder über den Patienten. Die Informationsbroschüre für Ange-
hörige wird nicht versandt. Verantwortung: Kernteam Behandlung. 

 

 

 Auf geschlossenen geführten Stationen Räume sind vorhanden, in 
welche sich Patienten mit ihren Angehörigen zurückziehen können. 
Auf den offen geführten Stationen sind nach Möglichkeit ebenfalls 
Räume für Besucher vorhanden. In diesen Räumen hat es ein kleines 
Spielangebot für Kinder. Angehörige werden informiert, wo in der Klinik 
Rückzugsmöglichkeiten für Gespräche bestehen. 

 

 Patienten können sich mit ihren Angehörigen in ihrem Schlafzimmer 
aufhalten, sofern Mitpatienten, welche im selben Zimmer wohnen, ein-
verstanden sind. Für Überwachungs- und Isolierzimmer gelten Sonder-
regelungen. Im Verlauf der Krisenintervention sind Besuchsmöglichkei-
ten auf Ausnahmen reduziert und nur nach Absprache zwischen Ober-
arzt und der Station möglich. Aus therapeutischen Gründen können 
Besuche innerhalb der Station limitiert werden. 

 

 Angehörige werden in die Austrittsplanung miteinbezogen und über 
weiterführende Hilfsangebote orientiert, nachdem der Patient vorgän-
gig angesprochen wurde, ob die bereits erteilte Entbindung der 
Schweigepflicht noch gültig ist. Im Falle eines kurzfristigeren Klinikaus-
trittes erfolgen Informationen möglichst frühzeitig, bei einem Therapie-
abbruch kann nach Ermessen des Behandlungsteams eine Kontakt-
aufnahme auch im Nachhinein erfolgen.  Verantwortung: Kernteam 
Behandlung. 

 

 

Als Minimalstandards im Setting Tagesklinik gelten 

 

 In den ersten fünf Arbeitstagen nach Eintritt wird mit dem Patienten 
das Einverständnis zur Kontaktaufnahme mit Angehörigen geklärt und 
anhand des „Informationsblatt zum Einbezug von Angehörigen in die 
Behandlung“ über einen möglichen Einbezug des Umfeldes informiert. 
Bei Zustimmung zum Vorgehen werden die Angehörigen nach dem 
Ermessen des Kernteams Behandlung schriftlich  über die zuständigen 
Betreuungspersonen des Patienten informiert, indem der Angehö-
rigenbrief dem Patienten mitgegeben oder per Post an die Angehöri-
gen versandt wird (Angehörigenbrief, wird vom Sekretariat in neutra-
lem Couvert versandt, sobald die Entbindung dort eintrifft). Das Vorge-
hen ist als Verlaufseintrag in der Verlaufsdokumentation vermerkt. Fin-
det das Aufnahmegespräch gemeinsam mit den Angehörigen statt, 
kann die Broschüre „Informationen für Angehörige“ direkt abgeben und 
das weitere Procedere besprochen werden. Verantwortung: Kernteam 
Behandlung 
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 Ist der Patient gegen den Einbezug von Angehörigen in den Behand-
lungsprozess, wird dieser Einbezug unter Berücksichtigung therapeuti-
scher Kriterien weiter thematisiert und dokumentiert. 

 

 Der Einbezug von Angehörigen in Mehrpersonengespräche wird nach 
therapeutischen Kriterien individuell festgelegt. Verantwortung: Kern-
team Behandlung. 

 

 Die Broschüre „Informationen für Angehörige“ liegt in der Infothek auf, 
Patienten werden vom Kernteam Behandlung auf die Broschüre hin-
gewiesen. Das Informationshandbuch für Angehörige wird nicht ver-
sandt. Verantwortung: Kernteam Behandlung. 

 

 

 Angehörige werden in die Austrittsplanung miteinbezogen und über 
weiterführende Hilfsangebote orientiert, nachdem der Patient vorgän-
gig angesprochen wurde, ob die bereits erteilte Entbindung der 
Schweigepflicht noch gültig ist. Im Falle eines kurzfristigeren Klinikaus-
trittes erfolgen Informationen möglichst frühzeitig, bei einem Therapie-
abbruch kann nach Ermessen des Behandlungsteams (Schweige-
pflichtentbindung vorhanden, Kontakt mit Angehörigen war in der Be-
handlung bereits erfolgt) eine Kontaktaufnahme auch im Nachhinein 
erfolgen.  Verantwortung: Kernteam Behandlung. 

 

 

Als Minimalstandards im ambulanten Setting gelten 

 

 Im Erst- resp. Vorgespräch wird der Patient über die Möglichkeit infor-

miert, dass Angehörige bei Bedarf in die Behandlung einbezogen werden 

können. Im Medicare ist der Raster mit „Einbezug von Angehörigen“ er-

gänzt und von den Therapeut/innen entsprechend ausgefüllt werden.  

Die Broschüre „Informationen für Angehörige“ liegt im Wartezimmer auf.  

 

 

Ziele  Angehörige sind nach Entbindung der Schweigepflicht seitens des Pa-
tienten informiert über die Behandlung in den St. Gallischen Psychiat-
rie-Diensten Süd, über die Zuständigkeit in der Behandlung (Einzelthe-
rapeut, Bezugsperson), die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem 
zuständigen Therapeuten, kennen das Angebot der Angehörigenbera-
tung (stationär / teilstationär) 

 Die Minimalstandards wie auch die stationsspezifischen Standards der 
Angehörigenarbeit sind Bestandteil des Stationskonzepts / Behand-
lungskonzepts. 

  

Anschlusspapiere Informationsblatt zum Einbezug von Angehörigen in die Behandlung 

Angehörigenbrief Eintritt stationär / teilstationär 

Erhebung Angehörigenzufriedenheit 
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Dauer, Frequenz Wie beschrieben. Die Standards werden jährlich evaluiert und ggf. ange-

passt.  

  

Ort  

  

 

 

Verantwortung Leitung Psychiatriezentrum, Bereichsleitung  

  

Durchführung  Kernteam Behandlung, Koordinator Angehörigenarbeit (Erhebung Ange-

hörigenzufriedenheit) 

  

Organisation Administration, Kernteam Behandlung  

  

Kosten für die Teilnahme  

  

Kostenträger  

  

 

 


